
Amtsblatt Nummer 47

73. Jahrgang

Montag, 20. November 2017

B 1179

Bekanntmachung

Bauwasserhaltung im Zuge der Baumaßnahme  
„Viertelzentrum/Königswiesen Nord/Dr.-Gessler-Str. 2“
Allgemeine Vorprüfung des Einzelfalles

Die Firma F&B Grundbesitz Regensburg 
II GmbH plant die Baumaßnahme 
„Viertelzentrum/Königswiesen Nord/
Dr.-Gessler-Str. 2“ und beantragte beim 
Umweltamt der Stadt Regensburg die 
Durchführung eines wasserrechtlichen 
Verfahrens gemäß Art. 15 Bayerisches 
Wassergesetz (BayWG). Das Grundwas-
ser soll vorübergehend abgesenkt und 
das entnommene Grundwasser zum 
Zwecke der Bauwasserhaltung abgeleitet 
und in die Donau eingeleitet werden.

Als Gesamtentnahmemenge wurde bis 
zu maximal 200.000 m³/a beantragt.

Da Grundwasserentnahmen in dieser 
Größenordnung in der Liste der umwelt-
verträglichkeitspfllichtigen Vorhaben des 
Gesetzes über die Umweltverträglich-
keitsprüfung (UVPG), in der Anlage 1 
unter Nr. 13.3.2 aufgeführt sind, wurde 
durch das Umweltamt der Stadt 

Regensburg gemäß § 1 Absatz 1 
Nummer 1 i. v. m. § 7 Abs. 1 i. V. m. der 
Nummer 13.3.2 Spalte 2 der Anlage 1 
UVPG eine allgemeine Vorprüfung des 
Einzelfalls durchgeführt. Im Rahmen 
dieser „allgemeinen Vorprüfung des 
Einzelfalles“ war durch das Umweltamt 
der Stadt Regensburg eine Prüfung 
(unter Berücksichtigung der in der 
Anlage 3 zum UVPG aufgeführten 
Kriterien) vorzunehmen und festzustel-
len, ob das Vorhaben erhebliche 
nachteilige Umweltauswirkungen haben 
kann und insofern eine Umweltverträg-
lichkeitsprüfung durchzuführen ist.
Nach Vorliegen der von den zu beteili-
genden Behörden abgegebenen Stel-
lungnahmen über mögliche Auswirkun-
gen des Vorhabens auf die Umwelt 
wurde festgestellt, dass bei geplantem 
Vorhaben die Notwendigkeit einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung nicht 
gegeben ist.

Nach § 5 Absatz 3 Satz 1 UVPG ist die 
Feststellung nicht selbständig anfecht-
bar.
Diese ortsübliche Bekanntmachung ist 
auf der Internetseite der Stadt Regens-
burg unter http://www.regensburg.de/
rathaus/aktuelles/amtsblatt einsehbar.

Regensburg, den 06.11.2017

STADT REGENSBURG
Umweltamt
Im Auftrag

G r u b e r
Ltd. Rechtsdirektor

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung gemäß  
Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO

Die Stadt Regensburg, Bauordnungsamt, 
verlängerte mit Bescheid vom 
26.06.2017 (Az. 01542/2017 - 18) die 
Geltungsdauer der Baugenehmigung 
vom 12.09.2003 (Az. 0759/2003) um  
2 Jahre bis zum 18. September 2019.
Diese Genehmigung beinhaltet die 
Errichtung von 26 Stellplätze für Mitar-
beiter der Klinik St. Hedwig Regensburg 
auf dem Anwesen Regensburg, Wilhelm-
str., Flurstück 3571/7 der Gemarkung 

Regensburg. Die Parkplätze dienen 
ausschließlich dem Klinikpersonal und 
stehen nicht den Besuchern des Kran-
kenhauses zur Verfügung. Dies wird 
durch eine entsprechende Beschilderung 
und Anbringung einer Schrankenanlage 
gewährleistet. Zudem ist die Nutzung 
des Parkplatzes von 6.00 – 22.00 Uhr 
begrenzt. In den Nachtzeit ist der 
Parkplatz geschlossen.
Der Baugenehmigung für das oben 

beschriebene Vorhaben liegen die mit 
amtlichem Prüfvermerk vom 04.06.2003 
versehenen Bauvorlagen zugrunde.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb 
eines Monats nach seiner Bekanntgabe 
(in Form dieser öffentlichen Bekanntma-
chung) Klage beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht Regensburg, Haidplatz 1, 
93047 Regensburg, schriftlich, zur 
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Öffentliche Bekanntmachung einer Allgemeinverfügung  
gem. Art. 41 Abs. 3 Satz 2 Bayerisches Verwaltungsverfahrensgesetz

Die Stadt Regensburg, Amt für öffentli-
che Ordnung und Straßenverkehr, hat mit 
Bescheid vom 06.11.2017 (Az. 32.1/Pr) 
folgende Allgemeinverfügung erlassen:
  I.  Am 31.12.2017 ab 20.30 Uhr bis 

01.01.2018 um 02.00 Uhr wird die Stei-
nerne Brücke in Regensburg auf der 
Südseite auf Höhe Südwestecke 
Salzstadel/Südostecke Amberger 
Stadel, auf der Nordseite am Brücke-
nende und auf der Abfahrt zum Oberen 
Wöhrd auf Höhe des östlichen Endes 
des Anwesens Müllerstraße 1 (Gast-
stätte „Alte Linde“) für Fahrzeuge aller 
Art und für Fußgänger gesperrt. 
Weiterhin wird der Fußweg entlang der 
Donau unter der Steinernen Brücke 
von der Straße „Am Schallern“ bis zur 
Eisernen Brücke für Fahrzeuge aller Art 
und für Fußgänger gesperrt.

 II.  Die sofortige Vollziehung der Nr. I des 
Bescheides wird angeordnet.

III.  Die Allgemeinverfügung gilt einen Tag 
nach der ortsüblichen Bekanntma-
chung im Amtsblatt der Stadt Re-
gensburg als bekannt gegeben.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb 
eines Monats nach seiner Bekanntgabe 

Klage beim Bayerischen Verwaltungsge-
richt Regensburg, Haidplatz 1, 93047 
Regensburg, schriftlich, zur Niederschrift 
des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle 
dieses Gerichts oder elektronisch in einer 
für den Schriftformersatz zugelassenen 
Form erhoben werden. Die Klage muss 
den Kläger, den Beklagten (Stadt 
Regensburg) und den Gegenstand des 
Klagebegehrens bezeichnen und soll 
einen bestimmten Antrag enthalten. Die 
zur Begründung dienenden Tatsachen 
und Beweismittel sollen angegeben, der 
angefochtene Bescheid soll in Urschrift 
oder in Abschrift beigefügt werden. Der 
Klage und allen Schriftsätzen sollen 
Abschriften für die übrigen Beteiligten 
beigefügt werden.
 
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:
Die Klageerhebung in elektronischer 
Form per einfacher E-Mail ist nicht 
zugelassen und entfaltet keine rechtli-
chen Wirkungen. Nähere Informationen 
zur elektronischen Einlegung von Rechts-
behelfen entnehmen Sie bitte der 
Internetpräsenz der Verwaltungsgerichts-
barkeit (www.vgh.bayern.de).
Kraft Bundesrechts wird in Prozessver-
fahren vor den Verwaltungsgerichten 

infolge der Klageerhebung eine Verfah-
rensgebühr fällig.

Hinweis:
Die Allgemeinverfügung mit Begründung 
kann beim Amt für öffentliche Ordnung 
und Straßenverkehr der Stadt Regens-
burg, Johann-Hösl-Str. 11, 1. OG, 
Zimmer-Nr. 103 während der allgemeinen 
Geschäftszeiten (Mo, Di, Mi u. Fr von 
08.00 Uhr bis 12.00 Uhr, sowie am  
Do von 08.00 Uhr bis 13.00 Uhr und von 
15.00 Uhr bis 17.30 Uhr) eingesehen 
werden.  
Eine vorherige Terminvereinbarung unter 
Tel.-Nr. 0941/507-1329 wird empfohlen.

Stadt Regensburg
Amt für öffentliche Ordnung
und Straßenverkehr
Im Auftrag

Dr. Veit
Rechtsdirektor

Niederschrift des Urkundsbeamten der 
Geschäftsstelle dieses Gerichts oder 
elektronisch in einer für den Schriftfor-
mersatz zugelassenen Form erhoben 
werden. Die Klage muss den Kläger, den 
Beklagten (Stadt Regensburg) und den 
Gegenstand des Klagebegehrens 
bezeichnen und soll einen bestimmten 
Antrag enthalten. Die zur Begründung 
dienenden Tatsachen und Beweismittel 
sollen angegeben, der angefochtene 
Bescheid soll in Urschrift oder in Ab-
schrift beigefügt werden. Der Klage und 
allen Schriftsätzen sollen Abschriften für 
die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:
Die Monatsfrist wird mit dem Tage dieser 
öffentlichen Bekanntmachung in Lauf 

gesetzt (Art. 66 Abs. 2 Satz 6 Bayer. 
Bauordnung). Die Klageerhebung in 
elektronischer Form per einfacher E-Mail 
ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen. Nähere Informati-
onen zur elektronischen Einlegung von 
Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der 
Internetpräsenz der Verwaltungsgerichts-
barkeit (www.vgh.bayern.de). Kraft 
Bundesrechts wird in Prozessverfahren 
vor den Verwaltungsgerichten infolge der 
Klageerhebung eine Verfahrensgebühr 
fällig.

Sonstiger Hinweis:
Nachbarn des Bauvorhabens können die 
Akten des Baugenehmigungsverfahrens 
beim Bauordnungsamt der Stadt 
Regensburg (Neues Rathaus, 3. Oberge-

schoss, Zi.Nr. 3.044) während der 
all gemeinen Geschäftszeiten (Montag, 
Dienstag und Freitag von 8.00 bis 11.30 
Uhr sowie am Donnerstag von 8.00 bis 
13.00 Uhr und von 15.00 bis 17.30 Uhr) 
einsehen. Eine vorherige Terminvereinba-
rung, Telefon 0941/507-3631, wird 
empfohlen.

Regensburg, 09. November 2017
Stadt Regensburg
Bauordnungsamt
Im Auftrag

Frohschammer
Leitender Rechtsdirektor
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Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift und Siegel gültig 
 

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Amberg 
Hockermühlstr. 53, 92224 Amberg 

 
 

Allgemeinverfügung nach § 6 Abs. 10 Düngeverordnung 
 

Vollzug der Verordnung über 
die Anwendung von Düngemitteln, 

Bodenhilfsstoffen, Kultursubstraten und Pflanzenhilfsmitteln 
nach den Grundsätzen der guten fachlichen Praxis beim Düngen 

(Düngeverordnung – DüV) 
vom 26. Mai 2017 

 
Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Amberg – Sachgebiet L 3.2 – Fachzent-
rum Agrarökologie erlässt als zuständige Behörde (Art. 4 ZuVLFG) gemäß § 6 Abs. 10 Dün-
geverordnung folgende 
 

Anordnung 
 
Die Sperrfrist für die Ausbringung von Düngemitteln mit wesentlichen Gehalten an Stick-
stoff, ausgenommen Festmist von Huftieren oder Klauentieren oder Komposte, wird abwei-
chend von § 6 Abs. 8 Satz 1 Düngeverordnung für die Landkreise Amberg-Sulzbach, Cham, 
Neumarkt, Neustadt/Waldnaab, Regensburg, Schwandorf, Tirschenreuth, sowie für die kreis-
freien Städte Amberg, Regensburg und Weiden 
 

auf Grünland, Dauergrünland und Ackerland mit mehrjährigem Feldfutterbau (Aus-
saat spätestens 15. Mai 2017) 

 
im Hinblick auf die besonderen Verhältnisse im Grünland hinsichtlich der Verwertung von 
Nährstoffen aus flüssigen Wirtschaftsdüngern festgelegt auf die Zeit vom  
 

29. November 2017 bis einschließlich 28. Februar 2018 
 
Im Übrigen bleiben die Bestimmungen der Düngeverordnung unberührt. Dies gilt insbesonde-
re für das Verbot, Düngemittel auf überschwemmten, wassergesättigten, gefrorenen oder mit 
Schnee bedeckten Boden auszubringen.  
Zu beachten ist eine maximale Ausbringungsmenge von bis zu 60 kg/ha Gesamt-N und 30 
kg/ha NH4-N. Die Verschiebung gilt nicht für weitergehende Auflagen aus Wasserschutzge-
bietsverordnungen. 
 
 
Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
- Sachgebiet L 3.2 - 
Fachzentrum Agrarökologie  
 
 
Amberg, den 19.10.2017 
 
Rupprecht, LD 
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Vorankündigung

Information über beabsichtigte 
Beschränkte Ausschreibungen nach  
§ 3 a Abs. 2 Nr. 1 VOB/A 2016 ab einem 
voraussichtlichen Auftragswert von 
25.000 Euro ohne Umsatzsteuer, siehe 
unter www.regensburg.de/vergaben

Auftraggeber:
Stadt Regensburg
Vergabeamt
D.-Martin-Luther Str. 3
93047 Regensburg
Telefon 0941/507-5629
Fax 0941/507-4629
E-Mail: vergabestelle@regensburg.de

Öffentliche Ausschreibungen

Die Stadt Regensburg
Vergabeamt
D.-Martin-Luther-Str. 3
93047 Regensburg                               
Telefon 0941/507-5629
Fax 0941/507-4629
Mail: vergabestelle@regensburg.de

beabsichtigt folgenden Auftrag zu 
vergeben:

1. Offenes Verfahren nach VOB/A EU
17 E 102 –  Entwässerungskanalarbeiten 

nach DIN 18306 und Straßen-
bauarbeiten, Neugestaltung 
Fußgängerzone

Absendung der Auftragsbekanntma-
chung im EU-Amtsblatt am 10.11.17

17 E 111 –  Metallbekleidung –  
Vorgehängte Hinterlüftete 
Fassaden DIN 18351 –  
Fassade 3

Absendung der Auftragsbekanntma-
chung im EU-Amtsblatt am 10.11.17

17 E 112 –  Trockenbauarbeiten 2  
DIN 18340 – BT 3a

Absendung der Auftragsbekanntma-
chung im EU-Amtsblatt am 10.11.17

Nähere Informationen zu oben  
genannten Ausschreibungen siehe unter 
www.vergabe.bayern.de  und  
www.regensburg.de/vergaben
Bei Widersprüchen ist allein verbindlich 
der Veröffentlichungstext im EU-Supple-
ment unter http://simap.europa.eu.

2. Offenes Verfahren nach VgV
17 E 113 –  Lieferung eines Fahrgestells 

für einen Rüstwagen
Absendung der Auftragsbekanntma-
chung im EU-Amtsblatt am 14.11.17

Nähere Informationen zu oben  
genannter Ausschreibung siehe unter 
www.regensburg.de/vergaben
Bei Widersprüchen ist allein verbindlich 
der Veröffentlichungstext im EU-Supple-
ment unter http://simap.europa.eu

3.  Öffentliche Ausschreibung  
nach VOL/A

17 A 188 –  Lieferung von Apple Geräten 
für Schulen 

Nähere Informationen zu oben  
genannter Ausschreibung siehe unter 
www.regensburg.de/vergaben


